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Gesetzliche Grundlagen 
 

§ 11 Abs. 3 der Baunutzungsverordnung - BauNVO - regelt die 

Zulässigkeit von Einzelhandelsnutzungen. Danach sind 

 

"1.  Einkaufszentren,   

 2. großflächige Einzelhandelsbetriebe, die nach Art, Lage oder 

Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der Raumordnung und 

Landesplanung oder auf die städtebauliche Ordnung nicht nur 

unwesentlich  auswirken können....  

 

....außer in Kerngebieten nur in für sie festgesetzten Sondergebieten 

zulässig... " 

(§11 Abs. 3 BauNVO, 1990) 

 

Für die Ansiedlung dieser Einzelhandelsnutzungen ist somit die 

Ausweisung eines Sondergebietes im Rahmen eines 

Bauleitplanverfahrens zu erforderlich. 
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Gesetzliche Grundlagen 
 

Im Rahmen des Planverfahrens sind neben den Einflüssen auf die 

Infrastruktur, die Umwelt und den Verkehr vor allem die 

Auswirkungen auf die  

 

 Versorgung der Bevölkerung im Einzugsbereich und die  

 

 Entwicklung der zentralen Versorgungsbereiche* in der 

Standortgemeinde selbst und in den Nachbargemeinden  

 

zu prüfen und hinsichtlich ihrer "Schädlichkeit" zu bewerten.  

 

 

*Zentrale Versorgungsbereiche sind räumlich abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, 

denen aufgrund vorhandener Einzelhandelsnutzungen - häufig ergänzt durch diverse 

Dienstleistungen und gastronomische Angebote - eine Versorgungsfunktion über den 

unmittelbaren Nahbereich hinaus zukommt. (vgl.: BVerwG 4 C 7.07)  
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 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

 

Qualität der Auswirkungen von Einzelhandelsbetrieben wird 

entscheidend  von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

bestimmt .  
 

Vor dem Hintergrund tendenziell abnehmender Kaufkraft und 

stagnierenden Umsätzen im Einzelhandel können neue zusätzliche 

Einzelhandelsflächen ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit nur im 

Rahmen von Umsatzumverteilungsprozessen zu Lasten 

bestehender Betriebe erreichen. 



EINZELHANDEL UND STADTENTWICKLUNG 

 waage-mutig       
Keiner wie wir.   R 

Ressort Stadtentwicklung  
 und Städtebau 

      BEARBEITER: THOMAS SCHULTE 

 

 
Städtebauliche Auswirkungen 
 

Die Rechtsprechung unterscheidet zwischen 
 

wirtschaftlichen,  

städtebaulichen und  

unzumutbaren städtebaulichen  
 

Auswirkungen.  
 

Die Bewertung und Einordnung  im Einzelfall erfolgt  auf 

der Grundlage gutachterlich ermittelter 

Umverteilungsquoten. 

 

Anhaltspunkte für das Vorliegen städtebaulich 

bedeutsamer Auswirkungen können bereits bei 

Umverteilungsquoten  deutlich unterhalb von ca. 10 % 

gegeben sein. Daher ist stets auch die konkrete 

städtebauliche Situation zu berücksichtigen. 



EINZELHANDEL UND STADTENTWICKLUNG 

 waage-mutig       
Keiner wie wir.   R 

Ressort Stadtentwicklung  
 und Städtebau 

      BEARBEITER: THOMAS SCHULTE 

 

 
Städtebauliche Auswirkungen 

 

Städtebauliche Auswirkungen können - im gewissen 

Rahmen - über die Bauleitplanung gesteuert,  

in dem z. B. die  
 

Verkaufsfläche  
 

begrenzt  und / oder  
 

 nur bestimmte Sortimente* und 

Warengruppen  
 

zugelassen werden.  

 

* Hier wird im wesentlichen zwischen zentrenrelevanten Sortimenten 

(Bekleidung, Schuhe Lederwaren, Spielwaren u. a.) und nicht 

zentrenrelevanten Sortimenten (Möbel , Baustoffe u. a.) unterschieden. 

Für das Bergische Städtedreieck sind die Sortimente des Einzelhandel in 

der sogenannten Bergischen Liste nach ihrer jeweiligen städtebaulichen 

Relevanz aufgelistet. 
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Städtebauliche Auswirkungen 
 

Im Zusammenhang mit der Einzelhandelsthematik sind in 

der Abwägung insbesondere   
 

 von der Gemeinde beschlossene städtebauliche 

Entwicklungskonzepte, 
 

 die Belange der mittelständischen Wirtschaft als Träger 

einer verbrauchernahen Versorgung und  
 

 die Erhaltung und Entwicklung zentraler 

Versorgungsbereiche 
 

zu berücksichtigen.  
 

Zu den städtebaulichen Auswirkungen des IKEA-Projektes 

hat die GMA ein Gutachten erarbeitet, dass eine 

wesentliche Grundlage der Abwägung  sein wird. 
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